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RS Vwgh 1998/9/16 96/09/0072
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1998

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

DP/Stmk 1974 §106 Abs1 idF 1984/033;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):96/09/0073

Rechtssatz

Da die Suspendierung ihrem Wesen nach eine sichernde Maßnahme darstellt, die bei ZutreAen der gesetzlichen

Voraussetzungen im Verdachtsbereich zwingend zu treAen ist und keine endgültige Lösung darstellt, braucht nicht

nachgewiesen zu werden, daß der Beamte die ihm zur Last gelegten DienstpCichtverletzungen tatsächlich begangen

hat.
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